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Anforderungen an ein  

zentrales digitales Sozialportal  
 
 

 
 
Der Deutsche Landkreistag  begrüß t die Idee ei-

ner gemeinsamen digitalen Plattform, auf der 

Bürgerinnen und Bürger zentrale Verwaltungs-

anträge im Bereich steuerfinanzierter Sozialleis-

tungen einfach und effizient online stellen kön-

nen. Mit Blick auf die Empfehlung der Kommis-

sion zur Sozialstaatsreform (KSR), „ein digitales 

Sozialportal als zentralen Zugang zu den Sozial-

leistungen von Bund, Ländern und Kommunen 

bereitzustellen (One -Stop -Shop)“  bereitzustel-

len, empfiehlt sich die Sozialplattform.   

 

Die weitergehende Überlegung der Sozialstaats-

kommission, über das digitale Zugangsportal in 

einem gebündelten Back -Office die Sachbearbei-

tung zu zentralisieren, liegt allerdings quer zur 

Verantwortung der dezentralen Träger und wird 

vom Deutschen Landkreistag abgelehnt. Die Ent-

scheidungshoheit der kommunalen Träger muss 

gesichert bleiben.  

 

Aktuell haben viele kommunale Jobcenter und 

Sozialämter eigene Lösungen entwickelt, um ihre 

digitalen Bedarfe zu decken. Es werden unter an-

derem EfA -Lösungen genutzt, die ergänzt oder 

sogar vollständig durch Eigenentwicklungen er-

setzt werden. Hinzu  kommen Alternativange-

bote der Fachverfahrenshersteller.  

  

Um die Sozialplattform bedarfsgerecht und ge-

winnbringend für alle Beteiligten nutzen zu kön-

nen, bedarf es  einer konsequente n Weiterent-

wicklung. Damit verbindet der Deutsche Land-

kreistag die Forderung, die Sozialplattform zu er-

tüchtigen und breit – auch für weitere Rechts-

kreise – im Sinne der von der KSR empfohlenen 

Lösung einsetzbar zu machen.  

  

1. Vollständige Bereitstellung zentraler 

Antragsverfahren  

  

Die Sozialplattform  muss aus der exemplarischen 

Sicht des SGB II zumindest folgende Antragsar-

ten umfassen, die den Kern des Serviceportfolios 

darstellen: 

  

• Erstantrag,  

• Weiterbewilligungsantrag,  

• Veränderungsmitteilung,  

• Antrag auf Ortsabwesenheit,  

• einmalige Leistungen,  

• einmalige Darlehen,  

• Bildung und Teilhabe (BuT),  

• Einstiegsgeld,  

• Aktivierungs - und Vermittlungsgutschein,  

• Teilhabe am Arbeitsmarkt,  

• Eingliederung von Langzeitarbeitslosen,  

• Freie Förderung,  

• Leistungen zur Eingliederung von Selbst-

ständigen,  

• Vermittlungsbudget SGB II,  

• Einreichung Widerspruch,  

• Dokumentenupload/Digitaler Briefkasten.  

  

2. Weiterverarbeitung und Bereitstellung 

der  Daten für den Import in die Fachver-

fahren  

 

Zur Sicherstellung der Weiterverarbeitung der 

Daten in den kommunalen Fachverfahren ist eine 

strukturierte Erhebung und Ausgabe der An-

tragsdaten im aktuellsten Format „XSozial -Basis“ 

erforderlich – in Abstimmung mit den Fachver-
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fahrensherstellern mit dem Ziel der nahtlosen Im-

portmöglichkeit in die Fachverfahren ohne Medi-

enbrüche oder manuelle Nachbearbeitung.  

  

3. Rückkanal an die Bürger  

 

Zudem braucht es einen digitalen Rückkanal, um 

Dokumente über das Sozialportal an die Bürge-

rinnen und Bürger zu senden, z. B. um Rückmel-

dungen, Bescheide oder Nachforderungen digi-

tal und rechtssicher zu übermitteln.  

  

4. Verbindliche Zeit - und Kostenplanung  

 

Überdies ist eine verbindliche Umsetzungspla-

nung mit Zeitachsen, wann welche Antragsstre-

cken und Funktionalitäten verfügbar sein wer-

den, notwendig. Das beinhaltet : 

  

• Ansprechpartner und Zuständigkeiten auf 

Seiten des Plattformbetreibers,  

• Rollout-Teams, 

• frühzeitige Einbindung kommunale r Vertre-

ter in die Weiterentwicklung,  

• verbindliche Finanzplanung,  

• vollständige Kostenübernahme durch Bund 

und Länder.  

  

Neben den genannten Anforderungen  sollte es  

ein niedrigschwelliges Anmeldeverfahren für den 

Zugang der Bürger zur Sozialplattform geben , 

um einen hohen Nutzungsgrad zu erreichen. 

Weiterhin ist es notwendig , dass angebotene 

Funktionen wie z.  B. der Sozialleistungsfinder 

korrekt funktionieren. Dieser liefert derzeit noch 

keine korrekten Ergebnisse.  

  

Um eine breite Nutzung und Akzeptanz zu errei-

chen, muss die Plattform dem tatsächlichen Ar-

beitsalltag der kommunalen Jobcenter  und der 

Sozialämter , aber auch anderer kommunaler 

Leistungsbehörden gerecht werden. Derzeit ist 

der Mehrwert für Kommunen und Bürger noch 

zu gering, um eine flächendeckende Anbindung 

zu rechtfertigen.  

  

Nur wenn vollständige Antragsprozesse digital 

vorhanden sind, die Daten medienbruchfrei 

übertragen werden können und eine echte Kom-

munikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern 

und Verwaltung möglich ist, kann die Plattform 

ihre volle Wirkung entfalten.   
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